
 

  

S 31 R 6857/13

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Berlin-Brandenburg
Sozialgericht Landessozialgericht Berlin-Brandenburg
Sachgebiet Rentenversicherung
Abteilung 16.
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren Rentenversicherung

Versicherungspflicht
Identität der Beschäftigung

Leitsätze -
Normenkette SGB VI § 231 Abs. 1 Satz 1

1. Instanz

Aktenzeichen S 31 R 6857/13
Datum 07.09.2018

2. Instanz

Aktenzeichen L 16 R 755/18
Datum 09.08.2021

3. Instanz

Datum -

Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts Berlin vom
7. September 2018 wird zurÃ¼ckgewiesen.

Â 

AuÃ�ergerichtliche Kosten sind fÃ¼r das Berufungsverfahren nicht zu
erstatten.

Â 

Die Revision wird nicht zugelassen.

Â 

Â 

Tatbestand
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Â 

Die Beteiligten streiten darÃ¼ber, ob die Beklagte verpflichtet ist, die dem KlÃ¤ger
im Jahr 1989 erteilte Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen
Rentenversicherung (GRV) auf eine ihm mWv 1. Juni 2010 Ã¼bertragene
BeschÃ¤ftigung als PrÃ¼fer fÃ¼r BaumaÃ�nahmen im Revisionsamt der Beklagten
zu erstrecken bzw ob der KlÃ¤ger in dieser BeschÃ¤ftigung versicherungspflichtig in
der GRV ist. Streitig ist im Berufungsverfahren noch der Zeitraum ab 1. Juli 2012.

Â 

Die Bundesversicherungsanstalt fÃ¼r Angestellte (BfA), bei der der KlÃ¤ger seit 11.
MÃ¤rz 1996 als angestellter Architekt, seit 1. Juli 2002 unbefristet, beschÃ¤ftigt war,
hatte den KlÃ¤ger ab 1. September 1989, dem â��Beginn des
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses bzw. der Versicherungspflichtâ�� aufgrund seiner
vom selben Zeitpunkt an bestehenden und seit 7. Juli 1999 freiwillig fortgefÃ¼hrten
Mitgliedschaft im Versorgungswerk der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen
von der Versicherungspflicht in der GRV befreit (Bescheid vom 21. November 1989);
der KlÃ¤ger war seit 1. September 1989 als angestellter Architekt in einem
ArchitekturbÃ¼ro in B beschÃ¤ftigt gewesen. Auf den Befreiungsbescheid wird
wegen der Einzelheiten Bezug genommen.

Â 

Zum 1. Juni 2010 Ã¼bertrug die Beklagte dem KlÃ¤ger, der seit dem Jahr 2000
daneben als freischaffender Architekt in B tÃ¤tig und Pflichtmitglied der
Brandenburgischen Architektenkammer ist, die BeschÃ¤ftigung als PrÃ¼fer fÃ¼r
BaumaÃ�nahmen in ihrem Revisionsamt. Die Beklagte hob mit Bescheid 19. Juni
2012 den Befreiungsbescheid vom 21. November 1989 mWv 1. Juli 2012 auf der
Grundlage von Â§ 48 Sozialgesetzbuch â�� Sozialverwaltungsverfahren und
Sozialdatenschutz â�� (SGB X) auf, weil der KlÃ¤ger bereits seit 7. Juli 1999 nicht
mehr Pflichtmitglied des Versorgungswerkes sei und die seinerzeitige Befreiung nur
fÃ¼r das ab. 1. September 1989 begonnene BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis gegolten
habe. Dem Widerspruch des KlÃ¤gers half die Beklagte insoweit ab, als sie die
Aufhebung des Befreiungsbescheides vom 21. November 1989 zurÃ¼cknahm, eine
Erstreckung der Befreiung auf die seit 1. Juni 2010 ausgeÃ¼bte BeschÃ¤ftigung
indes ablehnte (Bescheid vom 1. Oktober 2012). Den insoweit aufrechterhaltenen
Widerspruch wies die Beklagte zurÃ¼ck (Widerspruchsbescheid vom 21. Oktober
2013). Die nunmehr ausgeÃ¼bte BeschÃ¤ftigung sei keine berufsspezifische
BeschÃ¤ftigung als Architekt.

Das Sozialgericht (SG) Berlin hat unter Ã�nderung der angefochtenen Bescheide
festgestellt, dass der KlÃ¤ger hinsichtlich seiner seit 1. Juni 2010 ausgeÃ¼bten
BeschÃ¤ftigung in der Zeit vom 1. Juni 2010 bis 30. Juni 2012 von der
Versicherungspflicht in der GRV befreit sei, und die Klage im Ã�brigen abgewiesen
(Urteil vom 7. September 2018). Die erhobene kombinierte Anfechtungs- und
Feststellungsklage sei teilweise begrÃ¼ndet. In der Zeit vom 1. Juni 2010 bis 30.
Juni 2012 sei der KlÃ¤ger von der Versicherungspflicht in der GRV befreit. Die
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Beklagte sei unter allgemeinen Vertrauensschutzgesichtspunkten nach Treu und
Glauben gehindert, die Versicherungspflicht des KlÃ¤gers rÃ¼ckwirkend fÃ¼r den
genannten Zeitraum festzustellen. Sie habe die Befreiung von der
Versicherungspflicht seit BeschÃ¤ftigungsbeginn im Jahr 1996 durchgehend
beachtet und nicht Ã¼berprÃ¼ft, zunÃ¤chst auch nicht nach der
AufgabenÃ¼bertragung zum 1. Juni 2010. Dieser Vertrauensschutz gelte indes nicht
fÃ¼r die Zukunft, dh ab 1. Juli 2012. Der KlÃ¤ger habe auch keinen Anspruch auf
Befreiung von der Versicherungspflicht in der GRV fÃ¼r die seit 1. Juni 2010
ausgeÃ¼bte BeschÃ¤ftigung. Er sei, was fÃ¼r die Anwendung von Â§ 6 Abs. 1 Satz
1 Nr. 1 Sozialgesetzbuch â�� GRV â�� (SGB VI) maÃ�gebend sei, nicht aufgrund
seiner BeschÃ¤ftigung bei der Beklagten Pflichtmitglied der Architektenkammer,
sondern wegen seiner TÃ¤tigkeit als freischaffender Architekt im Land Brandenburg.
Ob es sich bei der BeschÃ¤ftigung bei der Beklagten um eine berufsspezifische
TÃ¤tigkeit eines Architekten handele, kÃ¶nne daher dahinstehen.

Â 

Mit der Berufung verfolgt der KlÃ¤ger sein Begehren weiter. Er trÃ¤gt vor: Aufgrund
der Befreiungsentscheidung aus dem Jahr 1989 habe er davon ausgehen dÃ¼rfen,
dass diese Befreiung solange gelte, wie er als Architekt tÃ¤tig sei. Dies sei nach wie
vor der Fall.

Â 

Der KlÃ¤ger beantragt, 

Â 

das Urteil des Sozialgerichts Berlin vom 7. September 2018 zu Ã¤ndern, den
Bescheid der Beklagten vom 19. Juni 2012 in der Fassung des Bescheides vom 1.
Oktober 2012 und in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 21. Oktober
2013 aufzuheben und festzustellen, dass er auch hinsichtlich seiner bei der
Beklagten ausgeÃ¼bten BeschÃ¤ftigung ab 1. Juli 2012 von der
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit ist, hilfsweise
die Beklagte zu verpflichten, ihn auch fÃ¼r die Zeit ab 1. Juli 2012 von der
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung zu befreien.

Â 

Die Beklagte beantragt,

Â 

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Â 

Sie hÃ¤lt die angefochtene Entscheidung fÃ¼r zutreffend. Im Ã�brigen habe die im
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Jahr 1989 erteilte Befreiung, wie das Bundessozialgericht (BSG) in gleichgelagerten
FÃ¤llen bereits mehrfach entschieden habe, nur fÃ¼r die seinerzeit am 1.
September 1989 aufgenommene BeschÃ¤ftigung in einem ArchitekturbÃ¼ro in B
gegolten.

Â 

Die Beteiligten haben sich mit einer Entscheidung durch den Berichterstatter ohne
mÃ¼ndliche Verhandlung einverstanden erklÃ¤rt (vgl Â§Â§ 124 Abs. 2, 155 Abs. 3
und 4 Sozialgerichtsgesetz ).

Â 

EntscheidungsgrÃ¼nde

Â 

Die zulÃ¤ssige Berufung des KlÃ¤gers ist nicht begrÃ¼ndet.

Â 

Gegenstand des Berufungsverfahrens ist neben dem angefochtenen Urteil des SG
bei verstÃ¤ndiger WÃ¼rdigungÂ  (nur) noch das zulÃ¤ssig mit einer Anfechtungs-
und Feststellungsklage geltend gemachte Begehren des KlÃ¤gers, unter Aufhebung
der angefochtenen Bescheide der Beklagten festzustellen, dass er in der
BeschÃ¤ftigung bei der Beklagten ab 1. Juli 2012 aufgrund des Bescheides vom 21.
November 1989 von der Versicherungspflicht in der GRV befreit ist. DarÃ¼ber
hinaus ist das prozessuale Begehren dahingehend auszulegen, dass der KlÃ¤ger
hilfsweise eine Verpflichtung der Beklagten gemÃ¤Ã� Â§ 6 Abs. 5 Satz 2 SGB VI zur
Erstreckung der ursprÃ¼nglichen Befreiung von der Versicherungspflicht in der GRV
auf die BeschÃ¤ftigung bei der Beklagten mWv 1. Juli 2012 begehrt; insoweit ist die
Klage als Anfechtungs- und Verpflichtungsklage zulÃ¤ssig (vgl zuletzt BSG, Urteil
vom 11. MÃ¤rz 2021 â�� B 5 RE 2/20 R â�� juris â�� Rn 14 mwN).

Â 

Rechtsgrundlage fÃ¼r die begehrte Feststellung hinsichtlich der Reichweite der
ursprÃ¼nglichen Befreiung von der VersicherungspflichtÂ ist Â§Â 231 Abs. 1 Satz 1
SGB VIÂ (idF des Gesetzes zur Ã�nderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
und anderer Gesetze vom 15. Dezember 1995, BGBl I 1824, neu bekanntgemacht
durch Bekanntmachung vom 19. Februar 2002, BGBl I 754). Nach dieser Regelung
bleiben Personen, die â�� wie der KlÃ¤ger â�� am 31. Dezember 1991 von der
Versicherungspflicht befreit waren, in derselben BeschÃ¤ftigung oder
selbststÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit von der Versicherungspflicht befreit.

Â 

Â§Â 231 Abs. 1 Satz 1 SGB VIÂ ist im Falle des KlÃ¤gers grundsÃ¤tzlich
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anzuwenden. Auch gehÃ¶rt der KlÃ¤ger zu dem von der Vorschrift erfassten
Personenkreis. Die Ã¼brigen tatbestandlichen Voraussetzungen der Norm sind
jedoch nicht erfÃ¼llt, weil die darin geforderte â��IdentitÃ¤tâ�� zwischen der
BeschÃ¤ftigung des KlÃ¤gers, die seiner durch Bescheid vom 21. November 1989
erteilten Befreiung von der Versicherungspflicht zugrunde lag, und der
BeschÃ¤ftigung bei der Beklagten â�� fÃ¼r die der KlÃ¤ger nunmehr noch die
Befreiung ab 1. Juli 2012 begehrt â�� nicht gegeben ist. Diesem Ergebnis stehen ein
Vertrauensschutz des KlÃ¤gers und das Gebot von Treu und Glauben nicht
entgegen. 

Â 

Die genannte Vorschrift kommt hier schon deshalb nicht zum Tragen, weil es sich
bei der Beklagten um eine andere Arbeitgeberin handelt als das ArchitektenbÃ¼ro
in B und daher nicht dieselbe BeschÃ¤ftigung vorliegt, sondern ein ganz anderes
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis. AnzuknÃ¼pfen ist im Rahmen von Â§ 231 Abs. 1 Satz
1 SGB VI allein an die konkrete BeschÃ¤ftigung, fÃ¼r die die Befreiung seinerzeit
erteilt worden ist (vgl BSG, Urteil vom 31. Oktober 2012 â�� B 12 R 5/10 R = SozR
4-2600 Â§ 231 Nr 5 â�� Rn 20-24 mwN). Der Bescheid vom 21. November 1989
bezog sich auch nur auf die seit â��1. September 1989â�� konkret aufgenommene
BeschÃ¤ftigung. Der KlÃ¤ger kann auch aus den in dem ursprÃ¼nglichen Bescheid
vom 21. November 1989 enthaltenen AusfÃ¼hrungen â�� insbesondere zum
Fortbestehen der Befreiung von der Versicherungspflicht selbst im Fall einer
anschlieÃ�enden, lediglich freiwilligen Mitgliedschaft in der Versorgungseinrichtung
â�� keinen Vertrauensschutz herleiten, weil sie den vorliegenden Fall des Wechsels
der BeschÃ¤ftigung nicht betreffen. Zudem haben der 5. und â�� ihm folgend â��
der 12. Senat des BSG hierzu wiederholt entschieden, dass es sich bei
entsprechenden AusfÃ¼hrungen in Befreiungsbescheiden lediglich um Hinweise
handelt, die nicht Teil des VerfÃ¼gungssatzes des entsprechenden
Verwaltungsaktes geworden sindÂ (BSGE 80, 215, 221Â = SozR 3-2940 Â§Â 7 Nr 4 S
17;Â BSGE 83, 74, 77Â = SozR 3-2600 Â§Â 56 Nr 12 S 58). Mit Beendigung des
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses bei dem B ArchitektenbÃ¼ro hatte sich der
Befreiungsbescheid gemÃ¤Ã� Â§ 39 Abs. 2 SGB X â��auf andere Weiseâ�� erledigt
(vgl BSG, Urteil vom 11. MÃ¤rz 2021 â�� B 5 RE 2/20 R â�� Rn 18 mwN). Der
KlÃ¤ger konnte gerade nicht darauf vertrauen, dass die Befreiung â�� unbegrenzt
â�� weiter â��gilt, so lange er als Architekt tÃ¤tig istâ��. Soweit er erneut auf das
Schreiben der Beklagten vom 9. MÃ¤rz 2004 rekurriert, das dem Schreiben des
Versorgungswerks der Architektenkammer N an die Beklagte vom 29. Mai 2012
beigefÃ¼gt war und offensichtlich eine andere Person als den KlÃ¤ger betraf, ergibt
sich â�� worauf bereits das SG hingewiesen hat â�� ebenfalls keine andere
Beurteilung. Im Ã�brigen enthÃ¤lt auch dieses Schreiben den Hinweis, dass eine
Fortgeltung der Befreiung nur die â��jeweilige BeschÃ¤ftigung oder selbstÃ¤ndige
TÃ¤tigkeitâ�� betreffe, was bei dem KlÃ¤ger gerade nicht der Fall war. Auch eine
Erstreckung nach Â§ 6 Abs. 5 Satz 2 SGB VI scheidet aus, weil die BeschÃ¤ftigung
des KlÃ¤gers bei der Beklagten in dem hier nur noch zu prÃ¼fenden Zeitraum ab 1.
Juli 2012 nicht im Voraus zeitlich begrenzt war bzw ist.

Â 
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Ein Vertrauen des KlÃ¤gers in den uneingeschrÃ¤nkten Fortbestand der
Befreiungsentscheidung aus dem Gebot von Treu und Glauben bestand auch
jedenfalls ab 1. Juli 2012 aus den bereits vom SG aufgezeigten zutreffenden
ErwÃ¤gungen nicht, auf die gemÃ¤Ã� Â§ 153 Abs. 2 SGG zur Vermeidung von
Wiederholungen Bezug genommen wird (S 18 letzter Absatz Zeile 1 bis S 19 Absatz
1 letzte Zeile). Denn mit dem Bescheid vom 19. Juni 2012 hatte die Beklagte
unmissverstÃ¤ndlich klargestellt, dass sie fÃ¼r das bestehende
VersicherungspflichtverhÃ¤ltnis von einer Versicherungspflicht ausgeht. 

Â 

Eine Befreiung von der Versicherungspflicht nach Â§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI
scheidet schlieÃ�lich aus, weil der KlÃ¤ger nicht wegen der BeschÃ¤ftigung bei der
Beklagten aufgrund einer durch Gesetz angeordneten oder auf Gesetz beruhenden
Verpflichtung Mitglied einer Ã¶ffentlich-rechtlichen Versorgungseinrichtung und
zugleich kraft gesetzlicher Verpflichtung Mitglied einer berufsstÃ¤ndischen Kammer
ist. Er ist vielmehr Mitglied der Brandenburgischen Architektenkammer wegen
seiner freiberuflichen TÃ¤tigkeit als Architekt im Land Brandenburg. Auf die
zutreffende BegrÃ¼ndung des angefochtenen Urteils und die dort zitierte
Rechtsprechung des BSG wird auch insoweit Bezug genommen (S 19 Absatz 2 erste
Zeile bis S 21 Absatz 2 letzte Zeile).

Â 

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

Â 

GrÃ¼nde fÃ¼r eine Zulassung der Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs. 2 SGG liegen
nicht vor.

Â 

Â 

Â 

Erstellt am: 17.05.2022

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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